
 

  Stadt Bergisch Gladbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begründung  
 

Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – 
 
zur Satzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  
 
 
 

Ergänzendes Verfahren 
 

 

zampicht
Text-Box
Anlage 4BP 5423



Stadt Bergisch Gladbach  Seite  2/22 
Stadtplanung 

 

 
 

 
 
BP Nr. 5423 – Industrieweg – ergänzendes Verfahren  Begründung Stand Satzung 

Gliederung  
 

1 Planungsanlass ............................................................................................................... 3 

2 Räumlicher Geltungsbereich............................................................................................ 4 

3 Verfahrensablauf ............................................................................................................. 4 

4 Übergeordnete Planungen ............................................................................................... 6 

4.1 Regionalplan ..................................................................................................................................................... 6 

4.2 Flächennutzungsplan (FNP) ............................................................................................................................. 6 

4.3 Gewerbeflächenbedarf ...................................................................................................................................... 6 

4.4 Planungen im Umfeld des Plangebietes ........................................................................................................... 7 

5 Städtebauliche Situation / Bestand .................................................................................. 8 

5.1 Siedlungsstruktur .............................................................................................................................................. 8 

5.2 Verkehrserschließung / ruhender Verkehr ........................................................................................................ 8 

5.3 Ver- und Entsorgung ......................................................................................................................................... 9 

5.4 Aktuelles Planungsrecht ................................................................................................................................... 9 

6 Umweltbelange ................................................................................................................ 9 

6.1 Pflanzen und Tiere ............................................................................................................................................ 9 

6.2 Hydrogeologie / Grundwasser .......................................................................................................................... 9 

6.3 Bergbau .......................................................................................................................................................... 10 

6.4 Altlasten .......................................................................................................................................................... 10 

6.5 Artenschutzrechtliche Prüfung ........................................................................................................................ 10 

6.6 Luftschadstoffe ............................................................................................................................................... 11 

6.7 Lärm ................................................................................................................................................................ 12 

7 Allgemeine Planungsziele .............................................................................................. 13 

8 Begründung der Inhalte des Bebauungsplans ............................................................... 13 

8.1 Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB ....................................................................................................... 13 

8.2 Kennzeichnungen ........................................................................................................................................... 20 

8.3 Hinweise ......................................................................................................................................................... 21 

9 Ver- und Entsorgung ..................................................................................................... 21 

10 Planverwirklichung / Kosten ........................................................................................... 22 

11 Monitoring...................................................................................................................... 22 

 
 



Stadt Bergisch Gladbach  Seite  3/22 
Stadtplanung 

 

 
 

 
 
BP Nr. 5423 – Industrieweg – ergänzendes Verfahren  Begründung Stand Satzung 

1 Planungsanlass 
 
Anlass und Ziel der Planung 
 
Das ca. 2,7 ha große Areal am Industrieweg im Stadtteil Kaule hat eine lange Entwicklung als 
Gewerbegebiet durchlaufen. Seit einigen Jahren jedoch befindet sich das Gewerbe auf dem 
Rückzug. Die Aufgabe der zum Teil alteingesessenen Firmen erfolgt hauptsächlich auf den 
Grundstücken der nördlichen Seite des Industrieweges, die mittlerweile durch Gebäudeleer-
stand und Brachen geprägt ist. Wie an anderen Stellen im Stadtgebiet zeigt sich auch hier, dass 
alte Gewerbegrundstücke aufgrund ihrer Restriktionen (Kosten für die Grundstücksfreiräumung, 
Altlastenbeseitung u.a.) trotz der städtebaulichen Vorzüge einer vorhandenen Infrastruktur 
überwiegend schwer zu vermarkten sind. Auf der südlichen Seite des Industrieweges sind 
überwiegend kleinere mittelständische Betriebe anzutreffen. 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach hat bislang die städtebauliche Entwicklung am Industrieweg sich 
selbst überlassen und nicht durch eine Bauleitplanung steuernd eingegriffen. Dies führte dazu, 
dass neben den bereits in den 50er Jahren errichteten, teils als temporär angelegten Wohnge-
bäuden zwei weitere Wohngebäude entstanden. Es bildete sich eine städtebauliche Gemenge-
lage aus produzierenden und verarbeitenden Betrieben, Handwerksbetrieben und Wohngebäu-
den heraus. 
 
Der konkrete Auslöser für das vorliegende Bauleitplanverfahren war eine im Jahr 2008 bei der 
Stadt eingereichte Bauvoranfrage zur Errichtung von mehreren Doppelhäusern auf dem Grund-
stück Industrieweg 18. Das betreffende, an die Reihenhaussiedlung der Albert-Schweitzer-
Straße und die Wohnbebauung des Neuenweges angrenzende Grundstück wurde früher durch 
den Metall verarbeitenden Betrieb Kronenberg GmbH genutzt und liegt seit dessen Nutzungs-
aufgabe und Verlagerung an einen anderen Standort im Stadtgebiet brach. Das geplante Bau-
vorhaben war genehmigungsfähig, hätte jedoch die Immissionskonflikte verschärft, da es neben 
den bestehenden Einzelwohnhäusern im Plangebiet weitere Wohnbebauung innerhalb des 
überwiegend gewerblich geprägten Plangebietes etabliert hätte.  
 
Um die Baugrundstücke am Industrieweg auch zukünftig für gewerbliche Betriebe zu sichern 
und das Eindringen von Wohngebäuden in das Gewerbegebiet Industrieweg aufzuhalten, leitete 
die Stadt Bergisch Gladbach mit dem Beschluss des Planungsausschusses am 04.11.2008 das 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg – ein. Das Bauleitplan-
verfahren wurde mit dem Satzungsbeschluss des Rates am 18.10.2011 und der anschließen-
den Bekanntmachung, durch die der Bebauungsplan am 30.10.2011 rechtskräftig wurde, abge-
schlossen.  
 
Innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft des Bebauungsplans reichten drei von der Planung 
betroffene Grundstückseigentümer beim Oberverwaltungsgericht Münster Anträge auf eine 
Normenkontrolle des Bebauungsplans ein. Das Gericht erklärte den Bebauungsplan Nr. 5423 – 
Industrieweg – mit Urteil vom 06.11.2013 aufgrund der Verwendung des unbestimmten und 
nicht auslegbaren Rechtsbegriffes der „deutlichen Unterordnung“ in der textlichen Festsetzung 
Nr. 1.1 zur Begrenzung des Annexhandels im Plangebiet für unwirksam. Eine Revision vor dem 
Bundesverwaltungsgericht ließ das Oberverwaltungsgericht nicht zu. Seitdem sind Bauvorha-
ben im ehemaligen Geltungsbereich des von der Verwaltung nicht mehr zu berücksichtigenden 
Bebauungsplans Industrieweg planungsrechtlich auf der Grundlage des § 34 BauGB zu beurtei-
len. Aufgrund der überwiegenden gewerblichen Prägung des Industrieweges und den Wohn-
häusern am Neuenweg, der Albert-Schweitzer-Straße und der Kölner Straße fügen sich am In-
dustrieweg sowohl gewerbliche als auch Wohnnutzungen nach Art der baulichen Nutzung in die 
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Eigenschaft der näheren Umgebung ein und sind daher vorbehaltlich der Einzelfallprüfung auf 
der Grundlage des § 34 BauGB planungsrechtlich zulässig. Ein städtebaulich nicht gewünsch-
tes Eindringen von Wohnnutzungen in das Gewerbegebiet Industrieweg lässt sich auf dieser 
Grundlage nicht verhindern. Trotz der bestehenden städtebaulichen Restriktionen weist das 
Gebiet am Industrieweg gute Standortvoraussetzungen für die Ansiedlung von gewerblichen 
Betrieben auf, die vor allem durch die Nähe zur Kölner Straße und zur Anschlussstelle Bens-
berg der Bundesautobahn A 4 begründet sind.  
 
Um das Gewerbegebiet am Industrieweg auch zukünftig für gewerbliche Nutzungen zu sichern, 
fasste der Planungsausschuss am 13.02.2014 aus Anlass von zwei Bauanträgen zur Genehmi-
gung von Wohnnutzungen ohne Bindungen an Betriebsinhaber den Beschluss, den unwirksa-
men Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – erneut aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss 
diente zugleich dazu, die in der Verwaltung eingereichten Bauvoranfragen zur Umwandlung von 
Betriebswohnungen in unbeschränkte Wohnungen auf den Grundstücken Industrieweg 16a und 
7 zurückzustellen.  
 
Gemäß dem Aufstellungsbeschluss hat der Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – die fol-
genden städtebaulichen Zielsetzungen:  

• die Sicherung von Flächen für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe und für Hand-
werksbetriebe, 

• die Verringerung der bestehenden Nutzungskonflikte zwischen Gewerbe und Wohnen und 
• die Reduzierung des Bedarfs neuer Gewerbeflächen am Stadtrand. 

 

2 Räumlicher Geltungsbereich  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg – umfasst über-
wiegend gewerblich, über den Industrieweg erschlossene Grundstücke auf einer Fläche von ca. 
2,7 ha. Das Plangebiet ist ca. 1,5 km von der Innenstadt von Bensberg entfernt und liegt in 
städtebaulich integrierter Lage. Über den Industrieweg besteht eine direkte Anbindung an die 
Kölner Straße (L 136), die als Hauptverkehrsstraße die Stadtteile Bensberg und Refrath verbin-
det und über die an der Auffahrt Bensberg eine Anbindung an die Bundesautobahn A 4 besteht.  
 
Der am 04.11.2008 gefasste Aufstellungsbeschluss des für unwirksam erklärten Bebauungs-
plans Industrieweg umfasste zunächst neben den Grundstücken am Industrieweg auch die Rei-
henhaussiedlung an der Albert-Schweitzer-Straße, die Wohnbebauung auf der südlichen Seite 
des Neuenweges sowie die Mischbebauung entlang der Kölner Straße. Mit dem am 12.05.2011 
gefassten erneuten Aufstellungsbeschluss wurde der Geltungsbereich aus Gründen der städte-
baulichen Erforderlichkeit auf das eigentliche Kerngebiet am Industrieweg reduziert und auf der 
Grundlage der zur Offenlage erarbeiteten Straßenplanung um die Verkehrsfläche des Indus-
trieweges bis zur Einmündung in die Kölner Straße (L 136) erweitert. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg – gemäß Aufstellungsbeschluss vom 13.02.2014 ist 
demgegenüber unverändert. 
 

3 Verfahrensablauf 
 
Das Aufstellungsverfahren 
 
Am 4.11.2008 fasste der Planungsausschuss den Beschluss, den Bebauungsplan Nr. 5423 – 
Industrieweg – aufzustellen. Mit Beschluss des Rates vom 29.09.2009 wurden die Ziele der 
Planung durch den Erlass einer Veränderungssperre gesichert.  
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Aufgrund einer Neuabgrenzung des Geltungsbereichs und der Abkehr vom qualifizierten Be-
bauungsplan fasste der Planungsausschuss am 12.05.2011 den Beschluss, den am 4.11.2008 
gefassten Aufstellungsbeschluss aufzuheben und mit geändertem Geltungsbereich im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB neu aufzustellen. Von der Möglichkeit, auf eine 
frühzeitige Erörterung und Unterrichtung der Öffentlichkeit  nach § 3 Abs. 1 BauGB zu verzich-
ten (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB), wurde abgesehen.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach Beschluss des 
Planungsausschusses vom 12.05.2011 durch den Aushang von zwei Planvarianten in der Zeit 
vom 23.05. bis zum 10.06.2011. Die zwei Planvarianten unterschieden sich allein in der räumli-
chen Abgrenzung der Geltungsbereiche. Die Variante 2 bezog das Grundstück Industrieweg 6-
8 nicht in den Geltungsbereich mit ein. Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wur-
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, zur Planung Stellung 
zu nehmen. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen und unter Berücksichtigung 
der Zielsetzung des Bebauungsplans, angesichts des bestehenden Mangels an Gewerbeflä-
chen in Bergisch Gladbach gewerbliche Flächen am Industrieweg planungsrechtlich zu sichern, 
wurde das Bebauungsplanverfahren auf der Grundlage der Variante 1 (= einschließlich des 
Grundstücks Industrieweg 6-8) fortgesetzt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans (§ 3 Abs. 2 BauGB) erfolgte auf der Grundlage 
des Beschluss des Planungsausschusses im Zeitraum vom 19.07. bis zum 19.08.2011. Am 
18.10.2011 beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – als Satzung. Mit 
der Bekanntmachung am 31.10.2011 trat der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts NRW 
 
Am 06.11.2013 erklärte das Oberverwaltungsgericht NRW den Bebauungsplan Nr. 5423 – In-
dustrieweg – auf Anlass von Normenkontrollanträgen von zwei von der Planung betroffenen 
Grundstückseigentümern nach mündlicher Verhandlung für unwirksam. Das Gericht sah in der 
Unbestimmtheit des in der textlichen Festsetzung verwendeten Begriffs „deutliche Unterord-
nung“ des Annexhandels einen durchgreifenden Mangel, der zur Unwirksamkeit des gesamten 
Bebauungsplans führte. 
 
Das ergänzende Verfahren zur Heilung des Bebauungsplans 
 
Am 13.02.2014 fasste der Planungsausschuss den Beschluss, den Bebauungsplan Nr. 5423 – 
Industrieweg – erneut aufzustellen und zu heilen. Der Beschluss zur Aufstellung im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB erfolgte durch den neu gebildeten Stadtentwicklungs- 
und Planungsausschuss am 23.09.2014.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg – wurde ab der 
Stelle, an dem der Fehler, der die Unwirksamkeit des Bebauungsplans begründete – der Öffent-
lichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) – wieder aufgenommen. Der Entwurf des Bebauungs-
plans Nr. 5423 – Industrieweg – lag gemäß Beschluss des Stadtentwicklungs- und Planungs-
ausschusses vom 23.09.2014 in der Zeit vom 15.10. bis zum 17.11.2014 öffentlich aus.  
 
Am 12.03.2015 fasste der Rat der Stadt Bergisch Gladbach den Beschluss, zur Sicherung der 
Planung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Veränderungssperre zu erlassen. 
Die Veränderungssperre trat mit der örtlichen Bekanntmachung vom 14.03.2015 in Kraft.  
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4 Übergeordnete Planungen  

4.1 Regionalplan 
 
Der Regionalplan Köln – Teilabschnitt Köln – stellt das Plangebiet als Allgemeinen Siedlungs-
bereich (ASB) dar. Innerhalb eines ASBs sollen entsprechend dem Bedarf in der Bauleitplanung 
gewerbliche Bauflächen für die Bestandssicherung und die Erweiterung vorhandener Gewerbe-
betriebe und für die Ansiedlung neuer, überwiegend nicht erheblich belästigender Gewerbebe-
triebe festgesetzt werden (B 2.1, Regionalplan Köln).  
 
Mit Schreiben vom 21.06.2011 bestätigte die Bezirksregierung Köln, dass die im Anschluss an 
das alte Bebauungsplanverfahren durchgeführte redaktionelle Berichtigung des Flächennut-
zungsplans für das Grundstück Industrieweg 18 – die Änderung von „Mischbaufläche“ in „ge-
werbliche Baufläche“ – den Zielen der Raumordnung entspricht (sog. Anpassungsbestätigung 
gemäß § 24 Landesplanungsgesetz NRW). 

4.2 Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Der derzeit noch behördenverbindliche Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1975 weist für das 
Plangebiet eine gewerbliche Baufläche sowie für die rückwärtigen Bereiche der über die Kölner 
Straße erschlossenen Grundstücke eine Grünfläche dar. Die Festsetzung eines Gewerbegebie-
tes im Bebauungsplan auf einem Teilbereich der Grünflächen-Darstellung des Flächennut-
zungsplans (FNP) ist aufgrund der räumlichen Abstraktion des FNP als aus dem Flächennut-
zungsplan als abgeleitet zu betrachten.  
 
Auch der  Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans stellt die Grundstücke am Industrieweg 
als gewerbliche Bauflächen dar. 

4.3 Gewerbeflächenbedarf 
 
Im Gewerbeflächenkonzept für den Rheinisch-Bergischen Kreis wurde für Bergisch Gladbach 
Defizite im Bereich des Angebotes an Gewerbeflächen festgestellt. Seit Jahren wandern Unter-
nehmen wegen des fehlenden Angebotes an Gewerbeflächen in Nachbarkommunen ab. Die 
Ausweisung neuer Gewerbegebiete ist angesichts der geringen Flächenverfügbarkeit im westli-
chen Teil des Stadtgebietes aufgrund der hohen Siedlungsdichte und dem hohen Forstanteil 
kaum noch möglich, im östlichen Teil angesichts der bewegten Topographie des Bergischen 
Landes nur mit hohem finanziellen und Erschließungsaufwand möglich.  
 
Auch das Gutachterbüro Planquadrat (Dortmund) kommt im Rahmen des am 26.01.2012 vom 
Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Bergisch Gladbach beschlossenen Gewerbeflächen-
konzepts nach einer umfassenden Bestandsaufnahme der gewerblichen Flächen zu dem Er-
gebnis, dass das Potenzial an ungenutzten Flächen in erschlossenen Gewerbegebieten in Ber-
gisch Gladbach begrenzt ist und nur zu einem sehr geringen Anteil aus verfügbaren Flächen 
besteht. Nur durch eine Bereitstellung von Gewerbeflächen in ausreichender Menge und Quali-
tät könne die Stadt Bergisch Gladbach gegenüber den konkurrierenden Gemeinden und die Be-
triebe gegenüber ihren Wettbewerbern bestehen. Neben der Neuausweisung von Gewerbeflä-
chen im Außenbereich gehöre die Sicherung vorhandener, im Umstrukturierungsprozess be-
findlicher Gewerbegebiete, wie es das Gewerbegebiet Industrieweg darstellt, zu den Instrumen-
ten einer städtischen Gewerbeflächenpolitik. Ziel der Stadt ist es demgemäß, geeignete Flä-
chen für Betriebserweiterungen und –verlagerungen sowie für Neuansiedlungen auswärtiger 
Unternehmen in ausreichender Menge den Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stellen. Die 
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Ergebnisse des Gewerbeflächenkonzeptes wurden schließlich durch eine im Auftrag der Stadt 
Bergisch Gladbach erstellte Brachflächenanalyse des Ingenieurbüros Stadt- und Regionalpla-
nung Dr. Jansen GmbH mit dem Abschlussbericht vom Dezember 2014 bestätigt. Demnach 
sind in Bergisch Gladbach lediglich 11 ha, was einen Anteil von 4,1 % der gesamten Gewerbe-
flächen entspricht, unmittelbar verfügbar.  
Auch dem neuen Flächennutzungsplan liegt eine Berechnung des zukünftigen Gewerbeflä-
chenbedarfs für die Stadt Bergisch Gladbach zu Grunde. Der FNP-Vorentwurf weist, mit dem 
Zeithorizont des Jahres 2035, für das Stadtgebiet insgesamt 49,5 ha neue Gewerbeflächen aus 
(FNP-Begründung, Tabelle S. 128). Es gibt also einen Engpass an Gewerbeflächen, der nur 
durch die Neuausweisung im erheblichen Umfang aufgefangen werden kann. Angesichts des 
Mangels an Gewerbeflächen besteht als ergänzende Gewerbeflächenstrategie die Notwendig-
keit, bestehende Gewerbegebiete soweit möglich und im Einzelfall angebracht planungsrecht-
lich zu sichern.  
 
Ein wesentlicher Standortnachteil der großen städtebaulich integrierten Gewerbegebiete in der 
Stadtmitte von Bergisch Gladbach (Gewerbegebiete West, Zinkhütte und Gohrsmühle) stellt die 
schlechte verkehrliche Erreichbarkeit dar, da die Anbindung an die südlichen Stadtteile sowie 
an die Bundesautobahn A 4 über den Refrather Weg / Dolmanstraße sowie über die Bensber-
ger Straße / Bergisch Gladbacher Straße erfolgt, die als lediglich einspurige innerörtliche 
Hauptverkehrsstraßen insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten chronisch überlastet sind. 
Das Gewerbegebiet am Industrieweg weist diesbezüglich Standortvorteile auf, da die Bunde-
sautobahn A 4 über die Anschlussstelle Bensberg in wenigen Fahrminuten erreicht werden 
kann. 

4.4 Planungen im Umfeld des Plangebietes 
 
Unmittelbar westlich des Plangebietes verläuft die früher für Personen- und Güterverkehr zwi-
schen Köln-Mülheim und dem Bergischen Land über das Stadtgebiet von Bergisch Gladbach 
verlaufende Bahntrasse. Die Bahntrasse wird seit 1966 nicht mehr für den Bahnverkehr genutzt 
und liegt heute brach. Im Abschnitt des Plangebietes trennt die in der öffentlichen Diskussion 
als „alter Bahndamm“ bezeichnete Trasse das Gewerbegebiet Industrieweg von dem Villenvier-
tel Alt-Frankenforst.  
 
In den vergangenen Jahren stand der alte Bahndamm in der öffentlichen Diskussion als mögli-
che Option für eine neue Straßenverbindung zwischen den Stadtteilen Gronau und Franken-
forst, um die Hauptverkehrsstraßen Bensberger Straße sowie Refrather Weg / Dolmanstraße zu 
entlasten und als Ortsumgehung eine dritte Verkehrsverbindung zwischen den nördlichen und 
den südlichen Stadtteilen Bergisch Gladbachs bzw. darüber hinaus zur Bundesautobahn A 4 zu 
schaffen.  
 
Die Planung der Ortsumgehung OU Bergisch Gladbach / Refrath auf dem alten Bahndamm ist 
als Neubaumaßnahme Landesstraße L 286 im Landesstraßenbedarfsplan NRW verzeichnet. 
Die Maßnahme ist dort in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der erste, im Landesstraßenbedarfsplan 
als vordringlicher Bedarf eingestufte Abschnitt tangiert das Plangebiet an der westlichen Grenze 
des Grundstücks Industrieweg 9-15 und soll in die Kölner Straße (L 136) münden. Sollte die 
L 286 – als Verbindung zur Kölner Straße oder als Autobahnzubringer über die Kölner Straße 
hinaus – realisiert werden, müsste der bestehende Bahndamm im Querschnitt verbreitert wer-
den und ein Randstreifen des Grundstücks Industrieweg 9-15 für den Straßenkörper in An-
spruch genommen werden. Aufgrund des frühen Planungsstadiums ist der letztendliche Flä-
chenbedarf noch nicht absehbar. Eine Zufahrt zur Verkehrstrasse von dem Plangebiet aus ist 
derzeit nicht vorgesehen.  
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Wann und ob überhaupt die Landesstraße L 286 gebaut wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. 
Da sie bislang weder im Landesentwicklungsplan noch im Regionalplan festgesetzt wurde, hat 
sie bislang noch nicht den Status eines in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Zieles der 
Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz. 
 
Unabhängig von der Frage des rechtlichen Stellenwertes der Verkehrstrasse steht der Bebau-
ungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – nicht in Widerspruch zur Planung, da durch ihn lediglich die 
Art der baulichen Nutzung festgelegt wird und über die bereits heute nach § 34 BauGB beste-
henden Baurechte hinaus keine neuen Baurechte geschaffen werden. Es findet also durch den 
Bebauungsplan Nr. 5423 keine erhebliche Wertsteigerung im Sinne des § 42 Abs. 1 BauGB 
statt. 
 

5 Städtebauliche Situation / Bestand 

5.1 Siedlungsstruktur 
 
Das seit mehr als 50 Jahren gewerbliche genutzte Gebiet am Industrieweg ist durch eine Ge-
mengelage aus produzierenden und verarbeitenden Gewerbebetrieben, durch Handwerksbe-
triebe und vereinzelte Wohngebäude geprägt. In den vergangenen Jahren ist verstärkt der 
Trend zu einer Aufgabe gewerblicher Betriebe zu erkennen. Sämtliche größeren Firmen auf der 
nördlichen Seite des Industriewegs haben ihren Betrieb eingestellt, so dass dieser Abschnitt 
von leer stehenden Gewerbehallen, früheren Verwaltungsgebäuden und Brachen geprägt ist. 
Auf der südlichen Seite des Industrieweges befinden sich mehrere kleinere mittelständische 
Gewerbebetriebe sowie mit der Firma Homberg & Müller der nach der Standortverlagerung der 
Firma Boehnke & Partner nach Obereschbach einzig verbleibende beschäftigungsintensive Be-
trieb am Industrieweg. 
 
Neben den planungsrechtlich auf ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO angewiesenen Gewer-
bebetrieben befinden sich insgesamt vier zum Teil frei stehende Wohnhäuser im Plangebiet, 
von denen zwei als allgemeine Wohnungen und zwei als Betriebswohnungen durch die Stadt 
Bergisch Gladbach bzw. die ehemalige Stadt Bensberg genehmigt wurden. Eine weitere Be-
triebswohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines im Übrigen gewerblich genutzten Ge-
bäudes auf dem Grundstück Industrieweg 3. 
Der Grünflächenanteil des Plangebietes ist sehr gering. Lediglich an den Rändern einzelner 
Grundstücke ist eine rudimentäre Strauch- und Baumvegetation vorzufinden.  
 
Das unmittelbare räumliche Umfeld des Plangebietes ist überwiegend durch Wohnnutzungen 
geprägt. In nördlicher Richtung grenzen die Wohngebiete der Albert-Schweitzer-Straße und des 
Neuenweges an das Plangebiet an. Südlich des Plangebietes grenzen Wohngebäude an, die 
überwiegend in den Erdgeschossen Einzelhandel bzw. Dienstleistungen und in den Oberge-
schossen Wohnungen aufweisen. Eine Ausnahme davon bildet das viergeschossige Mehrfami-
lienhaus Kölner Straße 92-94, das aktuell im rückwärtigen Grundstücksbereich durch Stadtvillen 
ergänzt wird. 

5.2 Verkehrserschließung / ruhender Verkehr 
 
Das Plangebiet wird über den Industrieweg erschlossen. Der Industrieweg mündet in die Kölner 
Straße, die die Stadtteile Refrath / Frankenforst mit Bensberg verbindet. Der Industrieweg ist für 
größere Lastfahrzeuge nur bedingt geeignet, da er im derzeitigen Ausbauzustand einen schma-
len Querschnitt und keine Wendeanlage aufweist. Zudem reichen für größere, mehrachsige 
LKWs die Schleppkurven im Einmündungsbereich zur Kölner Straße nicht aus, so dass die je-
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weilige Gegenfahrbahn in Anspruch genommen werden muss. Beschäftigte und Kunden der am 
Industrieweg ansässigen Gewerbebetriebe nutzen z.Zt. die Verkehrsfläche des Industrieweges 
zeitweise als Parkplatz. 

5.3 Ver- und Entsorgung 
 

Sämtliche Grundstücke des Plangebietes sind an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz an-
geschlossen. Parallel zum Bahndamm am westlichen Rand des Plangebietes befindet sich eine 
unterirdisch verlaufende Gasfernleitung, die jedoch nicht der Versorgung des Gebietes dient. 
Das Gewerbegebiet Industrieweg wird aktuell über einen städtischen Regen- und Schmutzwas-
serkanal entwässert. Da der Regenwasserkanal einen hohen Fremdwasseranteil aufweist, be-
steht Sanierungsbedarf. Eine Versickerung der im Plangebiet anfallenden Niederschläge ist 
aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes und des bestehenden Altlastenverdachts 
nicht möglich.  

5.4 Aktuelles Planungsrecht 
 
Durch das Urteil vom 06.11.2013 des Oberverwaltungsgerichts NRW wurde der Bebauungsplan 
Nr. 5423 – Industrieweg – für unwirksam erklärt. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bau-
vorhaben im Sinne des § 29 BauGB richtet sich momentan nach den Regelungen des § 34 
BauGB. Grundsätzlich sind – unter dem Vorbehalt der notwendigen Einzelfallbetrachtung – hin-
sichtlich der Art der baulichen Nutzung gewerbliche Nutzungen sowie teilweise auch Wohnnut-
zungen zulässig. 

 

6 Umweltbelange 

6.1 Pflanzen und Tiere 
 
Im Plangebiet ist aufgrund der gewerblichen Nutzung keine nennenswerte und schützenswerte 
Vegetation vorhanden. Die Prüfung des Artenschutzes erfolgt im Kap. 6.5. 

6.2 Hydrogeologie / Grundwasser 
 
Geologische Situation im Plangebiet 

Im Plangebiet treffen zwei geologische Schichten aufeinander. Der tiefere Untergrund ist aus 
mitteldevonischen Festgesteinsschichten der Paffrather Kalkmulde aufgebaut. In den Bodenho-
rizonten der Torringer und Weyer Schichten liegen Mergel- und Tonsteinschichten, die für 
Grundwasser gering durchlässig sind und durch den Faltenbau und zahlreiche Verwerfungen 
einen komplizierten Grundwasserstockwerksbau aufweisen. Das Plangebiet war zudem früher 
eine Bachtalung. Die Morphologie ist heute durch Auffüllungen unterschiedlichen Materials ni-
velliert. Auch der niedrige Grundwasserflurabstand von teilweise wenigen Dezimetern trägt da-
zu bei, dass ein in Bezug auf die Hydrogeologie schwieriger Baugrund im Plangebiet vorliegt. 
 
Grundwasseraustritte 

Am 05.05.2008 trat im Bereich des Industrieweges und der Albert-Schweitzer Straße an sechs 
Stellen spontan und mit einem explosionsartigen Druck Grundwasser aus dem Boden. Im Bo-
denuntergrund wurden zum Teil mehrere Kubikmeter große Hohlräume festgestellt, so etwa auf 
dem Grundstück Industrieweg 12-16. In dem ausgetretenen Wasser wurde eine sehr hohe 
Konzentration an Eisen und anderen erzbezirkstypischen Metallen (Arsen, Blei, Zink u.a.) nach-
gewiesen. An den meisten Austrittsstellen versiegten die Wasserquellen innerhalb weniger 
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Stunden oder Tage. Auf dem Grundstück Industrieweg 12-16 trat Grundwasser als stetige Quel-
le über einen längeren Zeitraum an die Erdoberfläche. Aus Anlass des Grundwasseraustritts 
sprach die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Bergisch Gladbach vorübergehend ein Befahrungs-
verbot für das genannte Grundstück aus. 
 
Trotz der insgesamt vier vom Rheinisch-Bergischen Kreis in Auftrag gegebenen Bodengutach-
ten wurde bis heute keine plausible Erklärung für die Grundwasseraustritte gefunden. Die von 
einzelnen Bürgern der Stadt geäußerten Hypothesen über die Austrittsursache (Leitungsbruch 
im städtischen Kanalisationsnetz, spontane Entladung eines früheren Bachlaufs) konnten weder 
durch die Untere Wasserbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises noch durch die beauftrag-
ten Fachgutachter als plausibel bestätigt werden. Eine Hauptursache dafür liegt, wie vorab be-
schrieben, in dem im Plangebiet anzutreffenden verkarsteten Grundwasserstockwerksbau, der 
eine Analyse der Grundwasserwegsamkeiten erschwert. 
 
Die bisher durchgeführten Untersuchungen weisen darauf hin, dass sich das Grundwasser im 
Plangebiet in mindestens zwei Grundwasserleitern mit deutlich unterschiedlichen Druckhöhen 
bewegt, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
Baumaßnahmen im Bereich des Industrieweges hydraulische Kurzschlüsse hervorrufen, erneut 
unkontrollierbar Wasser aus dem Boden tritt und neue Hohlräume im Untergrund die Tragfähig-
keit des Baugrundes im Umfeld der Wasseraustritte nachteilig verändern.  

6.3 Bergbau 
 
Das Plangebiet liegt über dem bestehenden, auf Blei-, Kupfer- und Zinkerz verliehenen Berg-
werksfeld „Consolodirte Galilei“ sowie über weiteren Bergwerksfeldern, die bereits erloschen 
sind. Die Schürfrechte in den Bergwerksfeldern wurden nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch 
nie ausgenutzt, so dass im Plangebiet hoher Wahrscheinlichkeit nach kein Bergbau stattfand. 

6.4 Altlasten 
 

Auf den Grundstücken Industrieweg 3 und 18 befinden sich zwei Flächen, die aufgrund der dort 
früher ausgeübten gewerblichen Nutzungen als Altlastenverdachtsflächen verzeichnet sind. 
Entsprechend dem Altlastenkataster des Rheinisch-Bergischen Kreises handelt es sich dabei 
um die beiden Verdachtsflächen Nr. 205 „Druckerei Hansen“ und Nr. 211 „Firma Herpers Me-
tallverarbeitung“. Die Stadt Bergisch Gladbach geht davon aus, dass mit dem Abriss der bauli-
chen Anlagen und der Freiräumung des Geländes die in den Gebäuden und der oberen Boden-
schicht vermuteten Altlasten auf dem Grundstück Industrieweg 18 beseitigt wurden. Für das 
Grundstück Industrieweg 3 hingegen besteht aufgrund der Vornutzung durch die Druckerei 
Hansen weiterhin ein Verdacht auf Altlasten. Angesichts der im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzung des Grundstücks als Gewerbegebiet besteht jedoch kein zwingend erhöhter Auf-
wand zur Herrichtung der Fläche. Die vermuteten Bodenbelastungen werden als nicht erheblich 
eingeschätzt, sodass eine entsprechende Kennzeichnung im Bebauungsplan auf der Grundlage 
von § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB nicht erfolgt. 

6.5 Artenschutzrechtliche Prüfung 
 

Für den Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Entsprechend 
der vom Land NRW den Gemeinden zur Verfügung gestellten Liste planungsrelevanter ge-
schützter Arten wurde das Plangebiet auf das Vorkommen der im Messtischblatt 5008 Köln-
Mülheim aufgeführten geschützten Pflanzen- und Tierarten untersucht. Dazu wurden im Mai 
2011 sowie als Aktualisierung im ergänzenden Verfahren Ortsbesichtigungen durchgeführt und 
das Plangebiet insbesondere nach Amphibien, Reptilien und Vögeln untersucht. Die Ergebnisse 
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wurden mit den bereits vorliegenden Erkenntnissen aus der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung für die Ortsumgehung L 286 Bergisch Gladbach / Refrath1 abgeglichen.   
 
Die Untersuchungen ergaben die folgenden Ergebnisse: 

• Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden in der Nachbarschaft zum 
Plangebiet im Bereich des Neuenweges Fledermausquartiere beobachtet. Aus dieser Be-
obachtung bestand ein Anfangsverdacht, dass auch im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 5423 Fledermausquartiere vorzufinden sind. Durch die Stadt Bergisch Gladbach 
konnten jedoch keine Quartiere festgestellt werden.  

• In der Umweltverträglichkeitsuntersuchung wurden entlang des alten Bahndamms und im 
benachbarten Villenviertel Alt-Frankenforst im Umfeld des Plangebietes Mehlschwalben 
beobachtet. Mehlschwalben werden als planungsrelevante Art eingestuft. Im Rahmen der 
Ortsbesichtigung wurde das Plangebiet auf sämtliche potenziell vorkommenden planungs-
relevanten Vogelarten untersucht. Lediglich sog. Allerweltsarten (Kohl- und Blaumeisen, 
Buchfinken u.a.) konnten festgestellt werden. Eine Beeinträchtigung von planungsrelevan-
ten Vogelarten durch den Bebauungsplan ist daher nicht erkennbar.  

• Das Plangebiet ist kein geeigneter Lebensraum für planungsrelevante Amphibien und Rep-
tilien.  

• Keine der im Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) aufgeführten, in 
NRW vorkommenden nicht planungsrelevante Arten wurden im Plangebiet nachgewiesen.  

• Es liegen zudem keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie der Vogelschutz-Richtlinie für das Plangebiet vor. Eine vertiefende Art-für-
Art-Betrachtung ist nicht erforderlich.  

Zusammengefasst bestehen keine artenschutzrechtlichen Bedenken gegen den Bebauungs-
plan Nr. 5423. Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) liegt nicht vor.  

6.6 Luftschadstoffe 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach beauftragte das Gutachterbüro iMA cologne (Köln) mit der Bewer-
tung der Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Luftschadstoffkonzentration im Plangebiet 
und im näheren Umfeld. Der Gutachter untersuchte die Luftschadstoff-Hintergrundkonzentra-
tion, schätzte die bebauungsplanbedingte Zusatzbelastung ab und führte eine Immissionssimu-
lation der Kfz-bedingten Luftschadstoffe durch. In Anlehnung an die 39. Bundes-Immissions-
schutzverordnung (39. BImSchV) wurde der Stickstoffdioxid (NO2)-, Feinstaub PM2,5 und 
PM10-Gehalt der Luft innerhalb sowie in der Umgebung des Plangebietes berechnet.  
 
Die Simulationen zeigen, dass nach Umsetzung der Planung die Jahresmittelwerte und die zu-
lässigen Überschreitungshäufigkeiten der betrachteten potenziell verkehrsbedingten gesund-
heitsgefährdenden Stoffe eingehalten werden. Die höchste Belastung wurde bei den Stickstoff-
dioxiden (NO2) ermittelt. Bei NO2 werden die zulässigen Grenzwerte am Immissionsort AP03 im 
Kreuzungsbereich Kölner Straße / Neuenweg außerhalb des Plangebietes je nach Rechnungs-
ansatz mit 92% bzw. 95% nahezu erreicht. Der Gutachter schließt eine Überschreitung der 
Grenzwerte bei NO2 für Jahresmittelwerte an einzelnen Fassaden nicht aus. Er empfiehlt die 
folgenden Maßnahmen für eine Überwachung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplans 
nach dessen Rechtskraft (Monitoring nach § 4a Abs. 1 BauGB):  

• die Einrichtung eines NO2-Monitorings in unmittelbarer Umgebung des Belastungsschwer-
punktes, 

• stichprobenartige repräsentative Verkehrszählungen, 
• eine Überprüfung der Wirksamkeit zur Begrenzung und Verstetigung des Verkehrsflusses,  

                                                      
1 geplanter Autobahnzubringer über den alten Bahndamm 
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• die weitgehende Erhaltung bzw. Verbesserung des Zustands der Straßenrandbebauung 
mit einem derzeit relativ hohen Baulückenanteil, 

• die Vermeidung eines Straßenschlucht-Charakters und 
• die Begrenzung der Emissionen zukünftiger Gewerbebetriebe im Plangebiet. 

6.7 Lärm 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach beauftragte das Ingenieurbüro Stöcker (Burscheid) mit der Unter-
suchung der Lärmsituation im Plangebiet. Das Lärmgutachten wurde im Juni 2011 fertiggestellt. 
Im Rahmen des vorliegenden ergänzenden Verfahrens zur Heilung des unwirksamen Bebau-
ungsplans wurde das Ingenieurbüro Stöcker im April 2014 erneut mit der Untersuchung der 
Lärmbelastungen beauftragt.  
 
In einem ersten Schritt wurde untersucht, welche Lärmquellen in Bezug auf die Bauleitplanung 
relevant sind. Eingehender betrachtet wurden die Lärmemissionen des Straßen- und Schienen-
verkehrs, des Luftverkehrs des Flughafens Köln/Bonn und des Gewerbes im Plangebiet.   
 
Um die Auswirkungen der Planung auf das Umfeld einschätzen zu können, wurden den insge-
samt 14 nächstgelegenen und den Schallemissionen besonders ausgesetzten Immissionsorten 
in der Nachbarschaft sowie zwei weiteren Immissionsorten innerhalb des Plangebietes (Indust-
rieweg 10 und 11) die entsprechenden Richtwerte gemäß der Technischen Anleitung Lärm zu-
geordnet. Berücksichtigt wurde zudem die Planung eines Wohnbauvorhabens im rückwärtigen 
Bereich des Grundstücks Kölner Straße 92-94. Aufgrund der Lärmvorbelastung und der beste-
henden Gemengelage zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung wurden auf der 
Grundlage TA Lärm (Kap. 6.7) entsprechend dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
die Immissionswerte an den maßgeblichen Immissionsorten auf einen Zwischenwert beider Ge-
bietskategorien festgelegt. Nach diesem Prinzip wurden den Immissionsorten überwiegend ein 
Schutzanspruch eines Mischgebietes (60 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts) zugewiesen. 
 
Auf den Grundstücken Industrieweg 10 und 11 befinden sich Wohnhäuser, denen als geneh-
migte Wohnnutzungen ohne Bindung an einen Betrieb ein hoher Schutzanspruch zuzuordnen 
ist. Innerhalb des überarbeiteten Gutachtens wurden beide Gebäude in der Variante 1 als 
Wohngebäude, in der Variante 2 als eine den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 5423 – 
Industrieweg – entsprechende gewerbliche Nutzung betrachtet. Die im Bebauungsplan festge-
setzten Lärmemissionskontingente basieren auf der Variante 1 (genehmigte Wohnnutzung). 
 
Lärmemissionskontingente (LEK) 
 
Um sicherzustellen, dass die im Plangebiet vorgesehenen Gewerbebetriebe die Orientierungs-
werte der DIN 18005 („Schallschutz im Städtebau“) einhalten, empfiehlt der Gutachter, die ge-
werblich nutzbaren Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans in 20 Teilflächen zu 
unterteilen und mit Lärmemissionskontingenten (LEKs) zu belegen. Mit der Bezugseinheit m2 
(Grundstücksfläche) und der Untergliederung in mögliche betriebliche Einheiten weisen die 
Kontingente sowohl einen Flächen- als auch einen Anlagenbezug auf. Unter Einhaltung der im 
Bebauungsplan festgesetzten Emissionswerte ist sowohl für das Plangebiet als auch für die 
durch Wohngebäude geprägte Umgebung ein ausreichender Immissionsschutz gewährleistet.  
 
Lärmpegelbereiche 
 
Im Gegensatz zu Lärmemissionskontingenten zielt die Festsetzung von Lärmpegelbereichen 
vorrangig auf ruhige Wohn- und Arbeitsbedingungen innerhalb des Plangebietes. Im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 5423 befinden sich zwei Wohngebäude, die als Wohnnutzun-
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gen ohne Bindung an einen Betrieb genehmigt wurden und denen als lärmempfindliche Nut-
zungen ein hoher Schutzanspruch zugemessen wird. Die Festsetzung von Lärmpegelbereichen 
ist hier dennoch nicht erforderlich, da die Orientierungswerte der DIN 18005 („Schallschutz im 
Städtebau“) für den Straßen- und den Schienenverkehrslärm lt. Gutachten um mehr als 10 
dB(A) unterschritten werden und damit keine wesentliche diesbezügliche Lärmvorbelastung im 
Plangebiet vorliegt.  
 

7 Allgemeine Planungsziele 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – schafft die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die folgenden städtebaulichen Zielsetzungen:  

• Sicherung von Flächen für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe sowie für Hand-
werksbetriebe bei gleichzeitiger  

• Verringerung der bestehenden Nutzungskonflikte zwischen Gewerbe und Wohnen. 
 

Der Bebauungsplan entspricht der Zielsetzung des Baugesetzbuchs, die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung umzusetzen (§ 1 Abs. 5 S. 3 
BauGB). Die Planung steht im Einklang mit der gesetzlichen Forderung, zur „Verringerung der 
zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Ent-
wicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu beschränken“ (§ 1a Abs. 2 S. 1 BauGB). Durch die Entwicklung ei-
nes voll erschlossenen Gebietes in städtebaulich integrierter Lage leistet der Bebauungsplan 
einen Beitrag zur Reduzierung des Bedarfs an neuen Gewerbeflächen im baulichen Außenbe-
reich. 
 

8 Begründung der Inhalte des Bebauungsplans 

8.1 Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB 

8.1.1 Art der baulichen Nutzung 

  
Eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 
 
Der Bebauungsplan setzt entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung, gewerbliche Flächen 
für produzierende und verarbeitende Betriebe sowie Handwerksbetriebe zu sichern, für das 
Plangebiet gemäß § 8 BauNVO i.V. m. § 1 Abs. 4 BauNVO ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
fest. Mit der Festsetzung nach § 8 BauNVO dient das Gewerbegebiet gemäß der allgemeinen 
Zweckbestimmung der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 
Diese Festsetzung wird durch die Vergabe von Lärmemissionskontingenten auf Betriebe einge-
schränkt, die hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens in etwa mischgebietstypischen Gewerbebe-
trieben entsprechen bzw. leicht überschreiten. Begründet wird die Festsetzung mit dem quanti-
tativen und qualitativen Engpass gewerblicher Flächen im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach, 
dem fehlenden Potenzial leicht erschließbarer und verkehrlich günstig gelegener möglicher 
neuer Gewerbeflächen und der vergleichsweise guten überregionalen Erreichbarkeit des Ge-
werbegebietes Industrieweg (s.a. Kap. 4.3 „Gewerbeflächenkonzept“). 
 
Verzicht auf eine Fremdkörperfestsetzung von Wohngebäuden (§ 1 Abs. 10 BauNVO) 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich mehrere Wohngebäude und Wohnun-
gen. Bei den Wohngebäuden handelt es sich um:  
a) zwei Wohngebäude, die durch die Stadt Bergisch Gladbach im Jahr 1949 bzw. 1950 geneh-

migt wurden (Industrieweg 10 und 11), ohne Bindung an einen gewerblichen Betrieb und 
b) zwei Wohngebäude, die als Betriebswohnungen genehmigt wurden und deren Bewohner 

nicht dem Personenkreis der Betriebsinhaber und Aufsichtspersonen angehören (Industrie-
weg 7 und 16a). 

 
Zu a) Die Wohnnutzungen auf den Grundstücken Industrieweg 10 und 11 sind angesichts der 
ausgeübten, mit den jeweiligen Baugenehmigungen übereinstimmenden Nutzungen legal und 
besitzen Bestandsschutz. Die Vergrößerung der Wohnflächen durch Anbauten, Aufstockungen 
etc. ist nach Rechtskraft des Bebauungsplans nicht zulässig. Eine Erweiterung des Bestands-
schutzes – etwa durch eine Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO – wurde nicht 
vorgenommen, da dies zu einer Verfestigung der Gemengelage aus Wohnen und Gewerbe füh-
ren würde. Die Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks auf den Gebäude-
bestand wird damit begründet, dass eine allgemeine Wohnnutzung in Gewerbegebieten boden-
rechtlich beachtliche, erst noch ausgleichsbedürftige Spannungen begründet, weil sie schädli-
chen Umweltauswirkungen ausgesetzt wäre oder künftig ausgesetzt werden könnte (vgl. Be-
schluss des OVG NRW vom 17.03.2008, 8 A 929/07). Zudem widerspräche eine Fremdkörper-
festsetzung dem städtebaulich Ziel des Bebauungsplans, die bestehenden Gewerbebetriebe zu 
sichern sowie neue Betriebe des produzierenden und verarbeitenden Sektors für eine Ansied-
lung am Industrieweg zu gewinnen.   
 
Zu b) Die Eigentümer und zugleich Bewohner der Wohngebäude Industrieweg 7 und 16a üben 
derzeit eine Nutzung aus, die nicht durch die jeweiligen Baugenehmigungen abgedeckt ist. Bei-
de in der Vergangenheit erfolgten Nutzungsänderungen (Betriebswohnung in „normale Woh-
nung“) bedürfen einer neuen Baugenehmigung. Diese kann auf der Grundlage eines rechtsgül-
tigen Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg – nicht erteilt werden, da allgemeine Wohnun-
gen der Zweckbestimmung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO widersprechen, auch 
nicht ausnahmsweise zugelassen werden können und keiner Befreiung nach § 31 BauGB zu-
gänglich sind. Mit der Festsetzung des Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO beschränkt der Be-
bauungsplan Nr. 5423 die zukünftig planungsrechtlich zulässige Nutzung auf gewerbliche Nut-
zungen. Die Festsetzung greift nicht in bestehende Nutzungsrechte ein, da die Baugenehmi-
gungen für die Gebäude Industrieweg 7 und 16a ausdrücklich für Betriebswohnungen erteilt 
wurden. Vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielvorstellungen – der Sicherung eines Ge-
werbegebietes für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe sowie Handwerksbetriebes – 
sowie dem gesetzlichen Auftrag, die durch die Planung ausgelösten bodenrechtlichen Konflikte 
durch den Bebauungsplan zu lösen,  ist die Festsetzung eines Gewerbegebietes städtebaulich 
erforderlich. 
 
Ausschluss von Einzelhandel 
 
Der Bebauungsplan schließt mit Ausnahme des Annexhandels sämtliche Formen des Einzel-
handels aus. Einzelhandel im Gewerbegebiet Industrieweg ist städtebaulich nicht erwünscht, da 
er in direkte Flächenkonkurrenz mit den städtebaulich angestrebten produzierenden und verar-
beitenden Gewerbebetrieben und Handwerksbetrieben tritt und lt. Entwurf des Einzelhandels- 
und Nahversorgungskonzeptes2 der Stadt Bergisch Gladbach primär in den Zentren (insbeson-
dere Stadtmitte, Bensberg, Refrath als Haupt- und Nebenzentren) untergebracht werden soll, 
um diese zu stärken. Auch ohne die Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen stehen den be-

                                                      
2 Stadt und Handel / Stadt Bergisch Gladbach (2015): Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept Stadt Bergisch 
Gladbach, in der Fassung der Überarbeitung durch Fachbereich VVII-2 Stadtentwicklung / Kommunale Verkehrspla-
nung der Stadt Bergisch Gladbach. Stand: Entwurf Stand: Offenlage. Februar 2015 
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treffenden Grundstückseigentümern ausreichend Nutzungsalternativen im gewerblichen Be-
reich zur Verfügung, so dass weiterhin von einer wirtschaftlichen Nutzung der im Plangebiet lie-
genden Grundstücke auszugehen ist.  
 
Nicht betroffen vom Ausschluss des Einzelhandels ist der sog. Annexhandel (s. folgender Ab-
schnitt) und unselbständige Verkaufsstätten innerhalb eines Betriebes, deren Warenangebot im 
inneren Zusammenhang mit der Hauptleistung des Betriebs steht, diese nur abrundet und un-
tergeordnete Bedeutung hat3. Diese Ausnahme trifft derzeit auf das Autohaus Volz zu, das sei-
ne Kraftfahrzeuge hauptsächlich an einem außerhalb des Gewerbegebietes Industrieweg lie-
genden Standort verkauft4. 
 
Ausnahme Annexhandel 
 
Der Begriff Annexhandel bezeichnet den Verkauf von selbst hergestellten und verarbeiteten 
Produkten im funktionalen und räumlichen Zusammenhang mit einem produzierenden oder 
verarbeitenden Betrieb oder Handwerksbetrieb. 
 
Das Oberverwaltungsgericht NRW hat am 06.11.2013 in dem Urteil zum Bebauungsplan 
Nr. 5423 – Industrieweg – klargestellt, dass bei einer Begrenzung der Verkaufsflächen des An-
nexhandels  und der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden städtebaulichen Zielsetzung von 
einem Annexhandel ausgegangen werden kann, wenn er sich im Rahmen zwischen 10% und 
33% der Geschossfläche des jeweils zugeordneten Hauptbetriebes bewegt. Die weitere Be-
stimmung, was im Rahmen dieser Bandbreite zulässig sein soll, hat das Gericht der Stadt Ber-
gisch Gladbach als Satzungsgeber überlassen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5423 – Industrieweg – begrenzt die Verkaufsfläche des ausnahmswei-
se zulässigen Annexhandels auf max. 20% der Geschossfläche des jeweiligen Hauptbetriebes.  
Der festgesetzte Wert bewegt sich im mittleren Rahmen der von dem Oberverwaltungsgericht 
vorgegebenen Bandbreite. Er berücksichtigt sowohl die Bedürfnisse der auf Annexhandel an-
gewiesenen, an einer Niederlassung am Standort Industrieweg interessierten Gewerbetreiben-
den als auch die städtebauliche Zielsetzung, Flächen für produzierendes und verarbeitendes 
Gewerbe und Handwerksbetriebe zu sichern. Eine spezielle auf die örtlichen Gegebenheiten 
zugeschnittene Größenfestsetzung ist nicht möglich, da sich die in Bergisch Gladbach ansässi-
gen Annexhandels-Betriebe nicht grundlegend von vergleichbaren Betrieben anderer Regionen 
unterscheiden, sondern ähnliche, vom jeweiligen Betrieb abhängige Ansprüche an den Standort 
(Flächengröße, Umfeld etc.) aufweisen.  
 
Die Stadt Bergisch Gladbach sieht in der Zulassung des Annexhandels keinen Widerspruch zur 
städtebaulichen Zielsetzung, das Gebiet am Industrieweg primär produzierenden und verarbei-
tenden Gewerbe- und Handwerksbetrieben vorzubehalten, da aufgrund der Beschränkung des 
Verkaufs auf Produkte aus eigener Herstellung oder Verarbeitung und der Kleinflächigkeit des 
Plangebietes ausgeschlossen ist, dass der Annexhandel die von der Stadt Bergisch Gladbach 
angestrebte Entwicklung der Zentren substantiell beeinträchtigt.  
 
Von einer weiteren Eingrenzung – etwa durch die Begrenzung auf eine absolute Verkaufsfläche 
– wird auch aufgrund des notwendigen Bezugs der Festsetzung zu einem Betriebstyp abgese-
hen.  
 
Ausschluss von Bordellen und bordellartigen Betrieben 
 

                                                      
3 vgl. Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel, S. 22 
4 z. Zt. Böttcherberg 7, 51427 Bergisch Gladbach 
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Bei der Ansiedlung von Bordellen und bordellähnlichen Betrieben am Industrieweg sind ange-
sichts des unmittelbaren Wohnumfeldes städtebauliche Fehlentwicklungen zu befürchten, da 
anzunehmen ist, dass die aufgeführten Betriebe aufgrund Ihrer Nutzungszeiten und des damit 
einhergehenden nächtlichen Zu- und Abgangsverkehrs von der dortigen Wohnbevölkerung als 
Störung wahrgenommen werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die genannten Betriebe ne-
gativ auf die vorhandenen Betriebe ausstrahlen und das z.Zt. wenig ausgeprägte Image des 
Gewerbegebietes Industrieweg maßgeblich verschlechtern.5  
 
Lärmemissionskontingente (§ 1 Abs. 4 BauNVO)  
 
Das Plangebiet ist von einem Ring aus Wohngebäuden der Albert-Schweitzer-Straße, des Neu-
enweges und der Kölner Straße umgeben. Einzelne Wohngebäude rücken bis auf wenige Me-
ter an die Gewerbegrundstücke im Plangebiet heran. Der hieraus resultierende Immissionskon-
flikt ist im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan zu berücksichtigen und mit den Instru-
menten des Planungsrechts zu bewältigen bzw. zu mindern.                       
 
Als Beitrag des vorbeugenden Immissionsschutzes können über die Bauleitplanung u.a. festge-
setzt werden: 
a) Abstandsflächen als Puffer zwischen Gewerbe- und Wohngebieten, 
b) in Bezug auf die Schutzwürdigkeit und die Empfindlichkeit ihrer Nutzungen abgestufte Bau-

gebiete, 
c) aktive und passive Schallschutzmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB (Lärmemissions-

kontingente, Schallschutzwände, Vorgaben über Dämmeigenschaften von Bauteilen etc.).  
 
zu a) Abstandsflächen  
 
Aufgrund der hohen baulichen Ausnutzung der Grundstücke am Industrieweg sowie der unmit-
telbar an die gewerblichen Grundstücke heranrückenden Wohnbebauung ist es nicht möglich, 
den Lärmemissionskonflikt zwischen dem Gewerbe am Industrieweg und der umgebenden 
Wohnbebauung durch die Festsetzung von größeren Grünflächen oder vergleichbaren wenig 
schutzwürdigen Nutzungen zu entschärfen, ohne die Gewerbegrundstücke am Industrieweg in 
ihrer Ausnutzbarkeit erheblich einzuschränken. Die im Bebauungsplan am nördlichen und 
nordwestlichen Rand des Plangebietes festgesetzte, durchgängig 3m breite private Grünfläche 
dient primär der optischen Trennung zwischen dem Gewerbegebiet und der angrenzenden 
Wohnbebauung. Auf eine Verbreiterung der Grünfläche wurde verzichtet, um die bereits klein-
flächigen gewerblichen Grundstücke nicht weiter zu verkleinern. 
 
zu b) Abstufung von Baugebieten 
 
Von der Festsetzung eines Mischgebietes nach § 6 BauNVO als Ring um das Gewerbegebiet 
Industrieweg wurde aus Gründen der Kleinflächigkeit des Gewerbegebietes und der städtebau-
lichen Zielsetzung, Flächen für produzierendes und verarbeitendes Gewerbe und Handwerks-
betriebe zu sichern, abgesehen. Auf eine räumliche Trennung unverträglicher Nutzungen im 
Sinne des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) wurde also verzichtet, weil die 
Lärmkonfliktlage durch immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel hinreichend 
bewältigt wird (vgl. BVerwG, Urteil v. 19.04.2012). 
 

                                                      
5 So sieht das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom 25.11.1983 Bordellbetriebe eher an Standorten außer-
halb oder allenfalls am Rand des Blickpunktes und der Treffpunkte einer größeren oder allgemeinen Öffentlichkeit und 
nicht in der Nachbarschaft von Wohnungen. Das Gericht begründet dies mit den sich aus dem Milieu ergebenden 
Begleiterscheinungen und der sozialethischen Bewertung einer solchen Nutzung. 
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zu c) Aktive und passive Schallschutzmaßnahmen 
 
Als Maßnahme des aktiven Schallschutzes sieht der Bebauungsplan die Festsetzung von 
Lärmemissionskontingenten vor. Hierdurch erfolgt eine Feingliederung des Gewerbegebietes in 
Bezug auf das Lärmemissionsverhalten der gewerblichen Betriebe. Die Festsetzung erfolgt auf 
Grundlage des § 1 Abs. 4 BauNVO, nach der ein Baugebiet nach der Art der Betriebe und An-
lagen und deren besonderen Eigenschaften gegliedert werden kann. Das Emissionsverhalten 
von Gewerbebetrieben zählt zu den besonderen Eigenschaften von Betrieben und Anlagen. Die 
vorgenommene Untergliederung basiert auf den Berechnungen, die das Ingenieurbüro Stöcker 
(Burscheid) im Rahmen eines Schallgutachtens durchgeführt hat. Grundlage für die Festset-
zung der Lärmemissionskontingente sind die gutachterlichen Berechnungen der Variante 1 
(Lärmgutachten, S. 24 ff.). Dabei wurde dem Wohngebäude auf dem Grundstück Industrieweg 
11 ein Schutzanspruch zugewiesen, der die durch die Stadt Bergisch Gladbach erteilte Bauge-
nehmigung als Wohngebäude ohne Bindung an einen Betrieb berücksichtigt. 
 
Die festgesetzten maximalen Schallleistungspegel gewährleisten, dass an den Außenfassaden 
der Wohngebäude in der Umgebung des Plangebietes sowie an zwei Standorten innerhalb des 
Plangebietes die jeweils geltenden, in der Abwägung zu berücksichtigenden Orientierungswerte 
der TA-Lärm eingehalten werden. Die Bezugsgröße der Emissionskontingente ist jeweils eine 
Fläche von einem m2. Der Flächenbezug verhindert, dass zuerst angesiedelte gewerbliche Be-
triebe die Emissionskontingente ausschöpfen (sog. Windhund Prinzip) und damit die übrigen 
Grundstücke für eine gewerbliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen.  
  
Bemessung des Schutzanspruchs 
 
Im Rahmen des Gutachtens wurde den von den Lärmemissionen der Gewerbebetriebe am In-
dustrieweg besonders betroffenen Außenfassaden der Wohngebäude innerhalb und außerhalb 
des Plangebietes Beurteilungspegel entsprechend der TA-Lärm zugeordnet. Die jeweils verge-
benen Beurteilungspegel orientieren sich an der Art der Baugebietes gemäß § 34 Abs. 2 
BauGB sowie, falls ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorhanden ist, gemäß § 30 BauGB. 
Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem folgenden Übersichtsplan entnommen werden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 1: Übersichtsplan der Immissionsorte (IO) 
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Hinsichtlich der Richtwerte enthält die TA-Lärm eine Sonderregelung für Gemengelagen, ge-
mäß der es bei dem „Aneinandergrenzen von gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Ge-
räuschwirkungen vergleichbar genutzten und zum Wohnen dienenden Gebiete möglich ist, die 
für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten 
Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte zu erhö-
hen, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist“.6 Den 
Wohngebäuden am Neuenweg und an der Albert-Schweitzer-Straße (Immissionsorte IO 01-13) 
wurde aus diesem Grund, trotz ihrer Lage in einem Wohngebiet nach § 34 Abs. 2 BauGB, der 
Schutzanspruch eines Mischgebietes zugeordnet. Berücksichtigt wurde, dass das Gewerbege-
biet Industrieweg zeitlich vor der Wohnbebauung entlang des Neuenweges und der Albert-
Schweitzer-Straße entstand. 
 
Die innerhalb des Plangebietes liegenden Wohngebäude Industrieweg 10 und 11 (IO 15 und 
16) wurden aufgrund der Bestandsgenehmigungen als Wohngebäude ohne Bindung an einen 
Betrieb im Rahmen der Festlegung der Lärmemissionskontingente als schutzwürdige Nutzun-
gen gesondert betrachtet. Auch ihnen wurde innerhalb der bestehenden Gemengelage die 
Schutzwürdigkeit eines Mischgebietes (60 dB(A) tags bzw. 45 dB(A) nachts) zugemessen.  
 
Verteilung der Emissionskontingente 
 
Das im Bebauungsplan festgesetzte Gewerbegebiet wurde in 20 Teilflächen (TF) aufgeteilt.  
Die Abgrenzung erfolgte auf Grundlage der folgenden Kriterien:  

• den bestehenden Flurstücksgrenzen und Grundstückszuschnitten, 
• den bestehenden Betriebsgeländen, 
• der Bildung von sinnvollen gewerblich nutzbaren Einheiten in Fällen, in denen Gebäude auf 

mehreren Grundstücken liegen und 
• der Unterteilung in kleinere Einheiten bei großen Grundstücken (Industrieweg 6-8, 11-15 

und 18), damit diese im Einzelfall entsprechend der Flächenbedarfe zukünftiger Betriebe 
individuell zugeteilt werden können.  

 
Die Höhe der festgesetzten Emissionskontingente beträgt je nach Teilfläche 62/47 dB(A) bzw. 
60/45 dB(A) (tags/nachts). Die Verteilung der Emissionskontingente erfolgte nach dem Grund-
satz, die Nutzbarkeit der Grundstücke für eine gewerbliche Nutzung zu maximieren sowie die in 
der Umgebung ankommenden Lärmemissionen zu minimieren. Die Bestandsbetriebe sind mit 
den jeweils erteilten Baugenehmigungen bei der Festsetzung der Emissionskontingente erfasst 
und berücksichtigt worden, so dass Einschränkungen der betrieblichen Tätigkeiten und Abläufe 
ausgeschlossen sind.  
 
Die Emissionspegelunterschiede der einzelnen Flächen liegen bei lediglich jeweils 2 dB(A) 
(tags/nachts). Damit wird gewährleistet, dass alle Grundstücke ähnliche Nutzungsmöglichkeiten 
aufweisen und das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit gewahrt ist. Ursache der relativen 
Gleichverteilung der Emissionskontingente sind die Vielzahl der  pegelbestimmenden Wohnge-
bäude außerhalb und innerhalb des Plangebietes.  
 
Die getroffene Festsetzung der Lärmemissionskontingente lässt grundsätzlich zukünftige An-
siedlungen von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben wie z.B. Verwaltungen, freie Be-
rufe zu. Darüber hinaus sind stärker emittierende Betriebe zulässig, wenn sie bestimmte Maß-
nahmen zur Lärmsenkung durchführen, wie z.B. die Produktion zeitlich begrenzen, Bürogebäu-
den als schallschützende Baukörper vorsehen oder auf Fensteröffnungen verzichten. 
 

                                                      
6 s. Kap. 6.7 der TA-Lärm i.d.F. vom 26.08.1998 
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Rücksichtnahme auf die Landesstraße L 286 (Ortsumgehung Bergisch Gladbach – Refrath) 
 
Die Planung der in der lokalen Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Verkehrstrasse über den 
ehemaligen Bahndamm ist als Neubaumaßnahme Landesstraße L 286 (Ortsumgehung OU 
Bergisch Gladbach-Refrath) im Landesstraßenbedarfsplan NRW verzeichnet. Die Maßnahme 
ist dort in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der erste, als vordringlicher Bedarf eingestufte Abschnitt 
tangiert das Plangebiet an der westlichen Grenze des Grundstücks Industrieweg 9-15 und soll 
in die Kölner Straße (L 136) münden. Sollte die L 286 – als Verbindung zur Kölner Straße oder 
als Autobahnzubringer über die Kölner Straße hinaus – realisiert werden, müsste der bestehen-
de Bahndamm im Querschnitt verbreitert werden und ein Randstreifen des Grundstücks Indust-
rieweg 9-15 für den Straßenkörper in Anspruch genommen werden. Aufgrund des frühen Pla-
nungsstadiums ist der letztendliche Flächenbedarf noch nicht absehbar. Eine Zufahrt zur Ver-
kehrstrasse von dem Plangebiet aus ist nicht vorgesehen.  
 
Der Bebauungsplan bestimmt auf den Flächen, die möglicherweise für den Ausbau des alten 
Bahndamms als Autobahnzubringer benötigt werden, lediglich die Art der baulichen Nutzung, 
ohne über die Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen neue Baurechte zu schaffen.  
Etwaige Entschädigungsansprüche für Wertverluste der betroffenen Grundstückseigentümer 
sind im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Straßenbau zu prüfen. Ein Vertrau-
ensschaden im Sinne des § 39 BauGB löst der vorliegende Bebauungsplan nicht aus.   

8.1.2 Private Grünflächen 

 
Um die Konflikte, die aus dem räumlichen Aufeinandertreffen der Wohngrundstücke (Albert-
Schweitzer-Straße, Neuenweg) und der Gewerbegrundstücke am Industrieweg resultieren, ab-
zumildern, sieht der Bebauungsplanentwurf an der nördlichen und nordöstlichen Plangebiets-
grenze einen durchgängigen 3m breiten Grünstreifen vor. Die private Grünfläche dient der städ-
tebaulichen Eingrünung des Plangebietes aus Sicht der angrenzenden Wohnbevölkerung. Die 
Festsetzung erfolgt als private, der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugängliche Grünfläche. Auf 
weitergehende Festsetzungen – etwa auf ein Gebot zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern 
oder natürlichen Einfriedungen – wird verzichtet, da es in erster Linie um einen räumlichen Ab-
stand zwischen Wohn- und Gewerbegebäuden und weniger um ökologische Funktionen (Klein-
klima, Biotopvernetzung, Lebensraum für Tiere u.a.) geht. Pflege und Unterhaltung der Grünflä-
chen obliegt den Grundstückseigentümern.  

8.1.3 Öffentliche Verkehrsflächen 

 
Obwohl traditionell gewerblich genutzt, ist das Plangebiet derzeit nur unzureichend verkehrlich 
erschlossen. Straßenquerschnitt, Einmündungssituation des Industrieweges in die Kölner Stra-
ße (L 136) sowie fehlende Wendemöglichkeit für LKWs und Pkws erfordern bei der Festsetzung 
eines Gewerbegebietes den Ausbau des Industrieweges.  
 
Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Straßenplanung basiert auf dem Grundsatz, einen 
reibungslosen gewerbegebietstypischen Verkehrsablauf zu gewährleisten und zugleich den 
Eingriff in privates Eigentum an Grund und Boden gering zu halten. Die Straßenplanung sieht 
eine Verbreitung des Straßenraumes von aktuell ca. 8m auf 9m vor. Die Verbreiterung des 
Straßenraumes schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines einseiti-
gen, von der Fahrbahn abgetrennten Bürgersteiges sowie eine Verbreiterung der Fahrbahn auf 
6,5m, wodurch Begegnungsverkehre LKW – LKW bei reduzierter Fahrgeschwindigkeit ermög-
licht werden. Die Einmündung des Industrieweges in die Kölner Straße soll, unter Berücksichti-
gung der von LKWs in Anspruch genommenen Schleppkurven, geringfügig erweitert werden. 
Die Straßenplanung sieht im Bereich der Grundstücke Industrieweg 9-13 bzw. 18 eine Wende-
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anlage vor. Bemessungsfahrzeuge sind LKWs bzw. dreiachsige Müllfahrzeuge. Auf die Anlage 
einer Wendemöglichkeit für LKW mit Anhängern wurde angesichts der eingeschränkten Nutz-
barkeit der Gewerbegrundstücke verzichtet.  
 
Die der Festsetzung des Bebauungsplans zu Grunde liegende Straßenplanung stellt in Bezug 
auf die vorgesehenen Fahrbahnbreiten, die Wendeanlage sowie die Einmündungssituation in 
die Kölner Straße angesichts der Planung im Bestand einen Kompromiss dar zwischen den In-
teressen der Grundeigentümer und den Belangen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflus-
ses. Berücksichtigt wurde, dass das Gewerbegebiet am Industrieweg aufgrund der Rahmenbe-
dingungen – kleine Grundstücke, kaum Spielraum für Betriebserweiterungen, lärmempfindliches 
Umfeld, Zufahrt über die in Hauptverkehrszeiten stark belastete Kölner Straße – eingeschränkt 
bzw. für Betriebe, die auf größere Fahrzeuge dringend angewiesen sind (z.B. Logistikbetriebe), 
nicht nutzbar ist.  
 
Der momentan als Mischverkehrsfläche angelegte Industrieweg wird von einigen Anliegern als 
öffentliche Parkplätze genutzt. Angesichts der beengten Verhältnisse am Industrieweg würde 
etwa die Anlage von Stellplätzen im öffentlichen Raum in Längsaufstellung den Flächenbedarf 
für die Verkehrsfläche Industrieweg um mind. 2m erhöhen, wodurch erheblich in die Bestands-
grundstücke eingegriffen werden müsste. Fahrbahnbegleitende öffentliche Parkplätze kollidie-
ren zudem angesichts der zurzeit schmalen Grundstücksbreiten mit Ein- und Ausfahrten der 
Gewerbegrundstücke. Da der Bebauungsplan Nr. 5423 die Lage der Baukörper nicht festsetzt, 
sind auch die Lage der Ein- und Ausfahrten zukünftiger gewerblicher Betriebe nicht bekannt. 
Auf die Festsetzung von öffentlichen Parkplätzen wurde daher verzichtet. 
 
Der Bebauungsplan sieht zwischen der Wendeanlage der Albert-Schweitzer-Straße und dem 
Industrieweg die Neuanlage eines öffentlichen Fuß-/Radweges vor. Aktuell müssen Fußgänger 
und Radfahrer aus den Baugebieten am Industrieweg und der Albert-Schweitzer Straße zu den 
Zielen des Naherholungsgebietes Saaler Mühle und der Geschäftslage an der Kölner Straße 
Umwege über den Neuenweg in Kauf nehmen. Durch die Einrichtung eines kombinierten Fuß-
/Radweges werden die Albert-Schweitzer-Straße und der Industrieweg miteinander verknüpft 
und durchgängig gemacht.  
 
Um den Eingriff in privaten Grund und Boden möglichst gering zu halten, verläuft der Fuß- und 
Radweg nicht in direkter Verlängerung des auf der nördlichen Straßenseite des Industrieweges 
geplanten Bürgersteiges, sondern entlang der nördlichen Grenze des Grundstücks Industrieweg 
9-15 im Bereich einer Fläche, unterhalb derer sich Leitungen der städtischen Kanalisation be-
finden und die für den Eigentümer bereits heute eingeschränkt nutzbar ist und nicht bebaut 
werden darf. Der Fuß-/Radweg ist mit einer Breite von 3,5m für eine Begegnung von Fußgän-
gern bzw. Fußgängern mit Kinderwagen ausreichend dimensioniert.  

8.2 Kennzeichnungen 
 
Gasfernleitung 

Durch das Plangebiet verläuft am Fuß des alten Bahndamms in etwa 1m Tiefe eine Gasfern-
leitung, auf die der zuständige Energieversorgungsträger Thyssengas mit Schreiben vom 
31.05.2011 hinweist. Um eine Zugänglichkeit zur Leitung zu gewährleisten und Schädigungen 
an der Leitung auszuschließen, wird gefordert, innerhalb eines 8m breiten Korridors entlang der 
Gasleitung bauliche Eingriffe zu unterlassen sowie darüber hinaus Bau- und Erschließungs-
maßnahmen im Vorfeld mit dem Versorgungsträger abzustimmen. Die Gasfernleitung ein-
schließlich des Korridors ist im Bebauungsplan gekennzeichnet.  
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8.3 Hinweise 
 
In Bezug auf die Interpretation der Grundwasseraustritte vom 05.05.2008 und die Konsequen-
zen für die Bebauung der Grundstücke im Plangebiet wurden im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens insbesondere zwei im Folgenden erläuterte konkrete Anregungen diskutiert.  
 
1. Der Verwaltung liegt eine Zusammenfassung und Interpretation der hydrogeologischen Gut-
achten durch einen Sachbearbeiter der für Grundwasser zuständigen Unteren Wasserbehörde 
vom 1.12.2009 vor. Der Gutachter vertritt darin die Auffassung, dass entlang einer geraden Li-
nie, die die Standorte der Wasseraustritte vom 05.05.2008 miteinander verbindet, innerhalb ei-
nes 20m breiten Korridors die Bodenverhältnisse instabil sind und weitere hydraulische Weg-
samkeiten entstehen könnten, so dass innerhalb dieses Korridors bauliche Eingriffe in den Bo-
den unterbleiben sollten. Diese Einzelauffassung wurde im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung und der Offenlage jedoch weder von dem Geologischen Dienst NRW noch von 
der Unteren Wasserbehörde selbst wiederholt und noch inhaltlich bekräftigt. Auf eine Festset-
zung im Bebauungsplan, in dem vorab genannten Korridor auf einer Breite von 20m sämtliche 
Eingriffe in den Boden auszuschließen, wurde hier mangels gesicherter Erkenntnisse über die 
Grundwasserverhältnisse im Plangebiet verzichtet. 
 
2. Im Rahmen der Offenlage wurde von Seiten der Unteren Umweltschutzbehörde gefordert, im 
Bereich des Plangebietes Eingriffe, die tiefer als einen Meter unterhalb der Geländeoberfläche 
in den Boden eindringen, verbindlich auszuschließen. Der Bebauungsplan nimmt diese Anre-
gung nicht als Festsetzung, sondern als allgemeinen Gefährdungshinweis auf, da angesichts 
der komplizierten Bodenverhältnisse im Plangebiet Rückschlüsse über die Beschaffenheit des 
Untergrundes nur sehr kleinräumig möglich sind. Es ist wahrscheinlich, dass aufgrund der Bo-
denverhältnisse im Plangebiet die Gebäude ohne Keller zu bauen sind und eine von der her-
kömmlichen Gründung abweichende Gründungsart (z.B. Plattenfundament) vorzusehen ist. Die 
Entscheidung darüber ist jedoch in Kenntnis des konkreten Eingriffs im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren zu treffen.  
 
Der Bebauungsplan enthält entsprechende Hinweise zur Bodenbelastung, zur Gefährdungsla-
ge, zu den möglichen Folgen des Bodeneingriffs, zum Baugenehmigungsverfahren und zur 
Möglichkeit für den Bauherrn, weiterführende Informationen zu erhalten. Der Bebauungsplan 
enthält darüber hinaus noch Hinweise zu den Themen Bergbautätigkeiten (Kap. 6.3), Lärm 
(Kap. 6.7) und Beseitigung des Niederschlagswassers (Kap. 9). 
 

9 Ver- und Entsorgung 
 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt durch einen städtischen, unter der Verkehrsfläche 
des Industrieweges verlaufenden Regen- und Schmutzwasserkanal. Sanierungsbedarf besteht 
derzeit bei dem Regenwasserkanal, da dieser zurzeit einen hohen Fremdwasseranteil aufweist. 
Angesichts der vor Ort herrschenden Grundwasser- und Bodenverhältnisse ist das im Plange-
biet anfallende Regenwasser in die städtische Kanalisation abzuleiten.  
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10 Planverwirklichung / Kosten 
 
Bodenordnung 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans ist kein gesetzliches Umlegungsverfahren erforderlich. Für 
die Umsetzung der Straßenplanung bedarf es des Erwerbs privater Grundstücksflächen durch 
die Stadt. 
 

Baulandmanagement 

Laut Beschluss des Rates vom 17.03.2005 ist das städtische Baulandmanagement nur in den 
Fällen anzuwenden, in denen durch eine Planung neues Wohnbauland geschaffen wird. Dies 
ist hier nicht der Fall. Der Bebauungsplan unterliegt damit nicht den Regelungen des Bauland-
managements.  
 
Kosten 

Der Stadt entstehen im Zuge der Umsetzung der Straßenplanung und des Erwerbs der dafür 
benötigten privaten Grundstücksflächen Kosten. Die Kosten werden gemäß § 127 ff. BauGB 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zu 90% refinanziert.  
 

11 Monitoring  
 
Das Gutachterbüro ImA cologne GmbH empfiehlt in seiner Luftschadstoffprognose zu den Kfz-
bedingten Immissionen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 5423 – Industrieweg –, ein Monito-
ring zur laufenden Messung der lokalen NO2-Belastung durchzuführen. Die Stadt beabsichtigt, 
dem Vorschlag zu folgen und an einem dafür geeigneten Standort eine entsprechende Mess-
stelle (z.B. ein sog. NO2-Passivsammler) einzurichten. 
 
 
Aufgestellt: 
Bergisch Gladbach, den 18.11.2016 
 
 
 
Harald Flügge 
Stadtbaurat 

 
 


